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Neufassung der ZTV
Voraussetzung für ge-
brauchstaugliche Fenster ist
eine genaue Vorarbeit in die
auch die Erstellung von
Ausschreibungsunterlagen
fällt. Als Grundlage hierfür
können die „Zusätzlichen
Technischen Vorschriften
zur Ausschreibung von Fen-
stern“ (ZTV) des ift Rosen-
heim herangezogen werden.
Häufige Unklarheiten bei
der Ausschreibung, dem
Angebotsvergleich und der
Auftragsabwicklung beim
Gewerk Fenster sollten da-
mit beseitigt werden.

Aufgrund der Umstellung
nationaler Normen auf eu-
ropäische Fassungen und
der Einführung der EnEV
2002 hat das ift die not-
wendige Überarbeitung der
ZTV unternommen. Beson-

ders bei der Fenstermontage
wurden die Anforderungen
in der Neufassung ver-
schärft.

Mit den ZTV wurde ein
Hilfsmittel geschaffen, das
über notwendige Angaben
bei der Fensterausschrei-
bung informiert und gleich-
zeitig die Möglichkeit bietet,
präzise Vorgaben von ge-
wünschten Eigenschaften
für den individuellen An-
wendungsfall zu machen.
Die ZTV können für die
Rahmenwerkstoffe Kunst-
stoff, Holz, Holz-Aluminium
und Aluminium beim ift
Rosenheim bezogen werden. 
ZTV, auf Diskette oder als
Druckexemplar, zu je 25,- Euro
zzgl. Versandkosten 
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Die Klassifizierungstabelle der ZTV dient als Hilfsmittel für den
Angebotsvergleich


